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Art der baulichen Nutzung

gemifl & 8 {1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

Im allgemeinen Wohngebiet (WA, und WA;) werden In Anwendung des § 1 (5) BauNVO die

1.
gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zuldssigen, die der Versorgung des Gebietes dienenden Liden,
Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlossen.

Die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulissigen Nutzungen sind nicht Bestandteil
des Bebasungsplanes,

2. Fiir die im Geltungsbereich vorhandenen baulichen und sonstigen Anlagen, die im Allgemel-
nen Wohngebiet nach § 4 BauNVO unzuliissig sind, wird festgesetzt, dass die in § 1 Abs. 10
Satz 1 BauNVO genannten Erweiterungen, Anderungen, Nutzungsénderungen und Erneue-
rungen ausnahmsweise zuldssig sind. Dies gilt fiir den vorhandenen Gewerbebetrieb auf dem
Flurstiick 5%4.

l. _WMa8 der baulichen Nutzun
gemiB § 9 (1) Nr. 1 und (3) BauGB i.V.m. §§ 16 (2) Nr. 4 und 18 {1) BauNVO

3. ImWA, und WA,-Gebiet ist die nach § 19 Abs. 4 Satz 2 i V.m. Satz 1 BauNVQ allgemein zulds-
sige Uberschreitung der GRZ um bis zu 50 % durch die hier genannten baulichen Anlagen
nicht zuldssig. Ausgenommen davon sind die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO genannten Zufahy-
ten.

4.  Im WA,-Gebiet sind bei Wohngebiuden je Einzelhaus maximal 2 Wohnungen bzw. je Doppel-
haushilite maximat 1 Wohnunyg zulissig.

5. Im WA,-Gebiet sind bel Wohngebiiuden je Einzelhaus maximal 4 Wohnungen und je Reihen-
haus maximal 1 Wehnung zuldssig.

6. a) Die ErdgeschoBfertigfuBbodenhdhe (OKFF EG) der Gebidude darf nicht héher als 0,75 m

{iber dem Bezugspunk! liegen.
b} Die zuldssige Firsthéhe {(FH) im gesamten Baugebiet ist auf maximal 9,00 m iiber dem Be-
zugspunkt festgesetzt.
Bezugspunkt ist die mittlere Héhenlage der StraBencberkante {Fahrbahnmitte) des zugehori-
gen Stratenabschnittes,

7. Die nach § 12 Abs. 1 BauNVO nach landesrechtlichen Vorschriften zuldssigen Steliplitze
{hierzu gehoren auch liberdachte Steliplitze - Carports) sowie Garagen sind nur in den Gber-
baubaren Flachen zuliissig.

8. Die nach § 14 Abs. 1 BauNVO nach landesrechtlichen Vorschriften auch in den nicht éber-
baubaren Flichen zuldssigen Nebenanlagen und Einrichtungen sind nur innerhalb der liber-
baubaren Flichen zuldssig.

Davon ausgenommen sind nur Grundstiickseinfriedungen.

8. Die Mindestbauplatzgrifie betrigt:

a) bei Einzelhdusern 650 m*; ‘
b) bei Doppelhausbebauung je Doppelhaushiifte 376 m?;
¢) bei Reihenhausbebaung je Reihenhauseinheit 200 m*,

).  AnschluB anderer Flachen an die Verkehrsflichen
gemal § 9 Abs. 1 Nr, 11 BauGB

10. Im gesamiten Plangebiet ist filr neu zu bildende Grundstiicke ein Anschluss an die dffentliche
Varkehrsflache in einer Breite von maximal 4,0 m zulissig.

. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen flir Malnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemdR § 8 Abs, 1 Nr. 20, 25 a und 25 b BauGB

11. Innerhalb der Filiche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit
der Bezeichnung LA1" ist entlang des asphaltierten Weges {iber die gesamte Linge eine An-
pflanzung von jeweils 4 Birken oder 3 Birken und 1 Winter-Linde in insgesamt 3 Gruppen an-
zupflanzen {insgesamt 12 Biume).

Die Geholze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten, mindestens drei Jahre zu
pflegen und im Falle ihres Abganges durch neue gleichartige zu ersetzen.

12. Innerhalb der Fliche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit
der Bezeichnung ,A2¢ ist eine Heckenanpflanzung entsprechend dem Pflanzschema A" vor-
zunehmen.

Die Gehélze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhaiten, mindestens drei Jahre zu
pflegen und im Faile ihres Abganges durch neue gleichartige zu ersetzen.

13. Innerhalb der Fliche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit
der Bezeichnung ,A3" wird auf einer Fléiche von ca. 0,62 ha eine Ruderalflur angelegt, die
mindestens einmal jahrlich mit Abriumen des Mihgutes zu pflegen ist.

14, Innerhalb der Fiache mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit

der Bezeichnung A4 ist eine Heckenanpflanzung entsprechend dem Pflanzschema B vor-

zunehmen.
Die Gehdize sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten, mindestens drei Jahre zu

pflegen und im Fale ihres Abganges durch neue gleichartige zu ersetzen.
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PLANZEICHENERKLARUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.{ BauGB ; §§ 1-11 BauNvO)

/ WA Allgerneines Wohngebiet
T SWG (§ 4 BauNv(O)
. / sishe textliche Festsetzungen

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2Nr.1, § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundfidchenzahl
GRZ siehe textliche Festsetzungen

Zahl der Vollgeschosse

Hahe baulicher Anlagen, als Hochstmass
h max. | sishetextliche Festsetzungen

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(5 9 Abs. 1 Nr.2 BauGR, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

O

Nur Einzel- und Doppelhauser zuléssig
iEDE siehe textliche Festsetzungen

Baugrenze
......... siche textiiche Festsetzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

[ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
E (8§ 9 Abs. 7 BauGB)

i durch Verkehrslarm vorbelastete Fliche
m———. sieche textliche Festsetzung
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14.

18.
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18.
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Innerhalb der Fiiche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 8 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit
der Bezeichnung ,A3" wird auf einer Fliiche von ca. 0,62 ha eine Ruderalflur angelegt, die
mindestens einmal jihrlich mit Abrdumen des Mihgutes zu pflegen ist.

Innerhalb der Fi#iche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 8 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit
der Bezeichnung A4 ist eine Heckenanpflanzung entsprechend dem Pflanzschema B vor-
zunehmen,

Die Gehdize sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten, mindestens drei Jahre zu
pflegen und im Fale ihres Abganges durch neue gleichartige zu ersetzen.

innerhalb der Fliche mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit der
Bezeichnung ,AS“ ist ein Stiel-Eichen-Hainbuchenwald auf ¢iner GroBe von ca. 0,63 ha anzu-
legen. Dafiir sind reihenwelse je ein Meter Stiel-Eichen zu setzen und dazwischen jewells 1
Hainbuche zu pfianzen. Der Reihenabstand soll 70 bis 80 ¢ betragen. Entlang der entste-
henden ,,Waldrinder® sind die Heckenpflanzungen des Pflanzschemas ,,B” fortzusetzen.

Die Gehblze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhaiten, mindestens drel Jahre zu
pflegen und im Falle ihres Abganges durch neue gleichartige zu ersetzen.

An der in der Planzeichming kenntlich gemachten Stelle ,2V5" sind 5 gemeine Birken gem. § 8
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB anzupflanzen. Die Gehdlze sind zu erhalten und im Falle ihres Abgan-
ges durch gleichartige Gehdolze zu ersetzen (§ 8 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB),

Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB gekennzeichneten Gehdlze sind zu erhalten und im Falle
ihres Abganges durch standortgerechte Gehdlze zu ersetzen - V4",

Die 6ffentliche Griinfliche mit dem vorhandenen Regenriickhaltebecken ist in ihrer Gestalt
und Funktion zu erhalten - V1%,  V2¥ und ,¥3“ Die Durchfiihrung der erforderlichen Unter-
haltungsmaBnahmen im Sinne der Wasserwirtschaft sind grundsétzlich zuldssig.

Der Eingriff in den Naturhaushalt, den die Gemeinde aufgrund threr planerischen Entschei-
dung innerhalb des Plangebietes vorbereitet, wird durch die ffentlichen MaBinahmen ausge-
glichen, die innerhalb des Plangebietes im Sinne des § ¥ Abs. 1 Nr, 20 BauGB festgesetzt
sind.

Die AusgleichsmaRnahmen werden den Flurstiicken 103/1 thw., 303 tlw., 304 tiw., 260 tiw., 298
fiw., 297 tiw., 296 tiw., 295/2 thw., 294/1, 293 tiw., 292 tiw., 291 thw,, 290 tiw., 289 tiw., 287 tlw,,
5945, B9/4, 148160, 527, 62/5, 6216, 59/7, 54I6, 54/6, B4/4, 54/, BAI3, 166/54, 53/3, 6218, 123/51,
122/51, 50, 63/2 thw., 104 tlw., 49 thw., 63/1 thw,, 55114, 62/4 in der Flur 4 der Gemarkung Grof
Schwiilper entsprechend zugeordnet.

Larmschutz

20.

21.

Vi,

gemsh § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

In dem Planbereich der durch Verkehrslirm von der K 104 vorbelastet ist, ist die Errichtung
von Gebiuden mit Aufenthaltsriumen flir Menschen im Sinne des § 43 Abs. 1 NBaul zulis-
sig, wenn die in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) - in der jeweils geltenden Fassung -
vorgegebenen SchallddmmmaBe eingehalten werden. Schilafriume und Kinderzimmer sind
auf den Grundstiicken so anzuordnen, dass sie von der Larmqguelle abgewandt liegen.
Innerhalb dieses Bereiches sind die nach Siden weisenden Aufienwohnbereiche {Terrassen)
durch abschirmende MaBnahmen (Schalischutzwand) auf dem jeweiligen Grundstiick zu
schiitzen.

innerhalb der in der Planzeichnung mit ,LS8" gekennzeichneten Fldche dstlich, ndrdiich und
westlich des vorhandenen Gewerbebetriebes auf dem Flurstiick 59/4 ist die Errichiung von
Vorhaben im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO (Wohngebiude) und AuBlenwohnbereiche
{Terrassen) aus Griinden der Vorkehrungen zum Schutz gegen schédliche Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-immissionsschutzgesetzes (Lirmschutz) unzuldssig.

Geruchsimmissionen

22.

GemiB § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Innerhalb der in der Planzeichnung mit ,GIS* gekennzeichneten Fldche im Silidosten des WA,-
Gebistes Ist aus Griinden des Schutzes vor Geriichen aus dem landwirtschaftiichen Betrieb
stidlich der K 104 die Errichtung von Vorhaben im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO (Wohn-
gebiude) und AuBenwohnbereiche (Terrassen) unzuléssig.

Ortliche Bauvorschrift (OBV)

§ 1 Geltungsbersich

1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Diese drtliche Bauvorschrift gilt fir den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ,,Bornheide ¢, Die genave Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus
ter Planzeichnung ersichtich.

1.2 Sachlicher Geltungsbereich

Die Regelung der OBV setzt einen Rahmen fir die Gestaltung der Dicher
{Dachformen, Dachneigung, Material und Farbton der Dacheindeckung), Vor-
gérten, Einfriedungen sowie den Ausschluss bestimmter Materialien,

& 2 Dacher

1. Fiir die Hauptgebéude sind nur Dédcher mit einer Dachneigunyg von minde-
stens 20° zuldssig.

2. Als Bedachungen fiir die Hauptgebédude sind bei einer Dachneigung ab 30°
nur Tonziegel und Betondachsteine aus pichiglinzenden Materialien in
den nachfolgend aufgefiihrten Farbténen der RAL Farbkarte 840 HR und
deren Zwischentbne zuldssig:

RAL 2001({Rotorange),
RAL 3000 {Feuerrot),
RAL 3018 (Korallenrot).

3. Bel Dichern der Haupigebiude mit einer Dachneigung von mindestens
20° bis unter 30° sind auch andere Materialien in naturbelassener Ausfilh-
runyg (2.8, Zink oder Kupfer) zuldssig.

4. Far Garagen und dberdachte Stellplitze {Carports) sowie Nebenanlagen
ist auch das Flachdach zuldssig. Die Flachdicher kdnnen auch als he-
griinte Dicher ausgefiihrt werden,

8. Ausgenommen von den Regelungen des § 2 Nr. 1 bis MNr. 4 sind Wintergér-

ten und bauliche Anlagen, die der Gewinnung alternativer Energle {Son-
nankoilekioren, Photovoltaik-Anjagen) dienen,

§ 3 Einfriedungen

Einfriedungen an der strallenseltigen Grundstiicksgrenze sind nur bis zu ei-
ner Héhe von 0,80 m dber dem Bezugspunkt als senkrecht strukturierte
Holzlattenz8une und/oder als lebende Hecke zuilissig.

Bezugspunkt ist die mittlere Hohenlage des zugehdrigen Strallenabschniites
- Fahrbahnachse - flir das jeweilige Grundstiick.

Hinwealse:

Die Grenzabstinde von Hecken nach dem Nds. Machbarrechisgesetz sind zu
beachten.

§ 4 Baustofie

An den Gebiudeaulenflichen sind Baustoffimitate aus Kunststoff oder bi-
tuminierter Pappe sowie die Verwendung von glasierten und glinzenden Ma-
terialien ausgeschlossen

§ 8 Vorgérien

Die Vorgartenfliiche (Hauseingangsbereich) darf maximal bis zu 40 % durch
Oberflichenbefestigungen fiir Stellplitze und die Hauszuwegung versiegeit
werden. Fiir die Befestigungen sind Materialien zu wihlen, die ein Versik-
kern des anfalienden Niederschlagwassers ermdglichen. Fiir die Hauszu-
wegung ist die Verwendung von Betonpflastersteinen zuldssig.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordungswidrig handelt nach § 91 (3) NBauOQ, wer als Bauherr/-in, Entwurfs-
verfasse-in oder Unternehmer/-in vorsitzlich eine BaumaRBnahme durch-
fithrt oder durchfiihren [t die nicht den Anforderungen der §§ 2 bis 9 die-
ser drilichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten kinnen
gem. § 91 Abs. 5 NBauQ mit einer Geldbufle bis € 500.000,00 geahndst wer-
den.



ABSCHRIFT DER URSCHRIFT

BEGRUNDUNG
zum Bebauungsplan ,Bornheide 1lI“ mit OB, 2. Anderung der Ge-
meinde Schwiilper im OT Grof Schwiilper, Samtgemeinde Papen-
teich, Landkreis Gifhorn

Teil A Grundlagen

1.0 Priaambel zur Erforderlichkeit des Plans

Der Bebauungsplan ,Bornheide III* mit OB ist seit dem 28.04.2006 rechtsverbindlich. Die 1. Anderung
des B-Planes ist seit dem 30.05.2008 in Kraft.

Mit diesem Bebauungsplan wurden durch die Gemeinde die planungsrachtlichen Voraussetzungen im
Rahmen der Eigenentwicklung fir die Bildung von Eigentum weiter Personenkreise geschaffen. Unter
Anderem wurde auf dem Flurstiick 59/7 als Nutzungsart wie in den Ubrigen Bereichen des B-Planes ein
WA-Gebiet festgesetzt. Um die verkehrliche Anbindung fiir dieses Grundstiick an das gemeindliche Sira-
lennetz sicher zu stellen, ist von Westen kommend von der Stralle ,Im Born" zur neuen 6&ffentlichen
Straenfliche ,Im Brink" nach Norden hin eine 6ffentliche Verkehrsflache festgesetzt worden. Dadurch
wurde eine ordnungsgemale Erschliefung bei méglicher Aufteitung des o.a. Grundstlickes erreicht. Da-
mit war nach Auffassung der Gemeinde eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung an dieser Stelle der
Ortslage von Grof3 Schwiilper gesichert.

Nunmehr hat sich herausgestellt, dass das Flurstiicke 59/7 nicht in einzelne Parzellen zerlegt werden
soll. Vielmehr soll fir das Grundstiick eine Ganzheitliche bauliche Nutzung angestrebt werden. Dafilr ist
die seinerzeit festgesetzte Strallenverkehrsfliche nicht mehr erforderlich. Es genligt, wenn die Anbin-
dung von Westen von der Strafte ,im Born® und im Norden von der Strafle ,Im Brink® beibehaiten wird.
Eine eventuell notwendige Straenfiihrung auf dem Flurstiick 59/7 soll dann als private Erschlieliung
ausgefihrt werden.

Aus den oben naher dargelegten Griinden wird daher die bisherige ,Offentliche Verkehrsflache® aufgeho-
ben. Es erfoigt filr das gesamte Grundstiick eine Fesisetzung als ,WA-Gebiet”. Daher hat der Rat der
Gemeinde den Beschluss zur Aufstellung der 1. Anderung des B-Planes gefasst. Der Aufstellungsbe-
schluss ist gem. § 2 Abs. 2 BauGB am 16.07.2009 ortsiiblich bekanntgemacht.

Es ist Planungsabsicht der Gemeinde, durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eine nachhaltige
stadtebauliche Entwicklung sicherzustellen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Die Gemeinden haben Bauleitplane auf-
zustellen, sobald und soweit es fiir die stAdtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (Pla-
nungserfordernis - § 1 Abs. 3 BauGB). Das Planungserfordernis ist nach Auffassung der Gemeinde fir
diesen Bereich der Ortslage von Grol Schwillper gegeben.

11 Rechtsgrundiagen

Der Bebauungsplan ,,Bornheide HI* mit OB, 2. Anderung wird aus dem seit dem 28.04.2006 rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan ,Bornheide Hl* mit OB und der 1. Anderung des B-Planes, die seit dem
30.05.2008 in Kraft ist, entwickelt. Im wirksamen Fl&chennutzungsplan der Samtgemeinde Papenteich ist
fiir den Planbereich eine Darstellung als ,Wohnbauflachen” (W - § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) enthalten. Der
vorliegende B-Plan wird nach § 13 a BauGB (Bebauungspléne der Innenentwickiung) im beschleunigten
Verfahren aufgestellt. Eine Anderung des F-Planes der Samtgemeinde Papenteich ist nicht erforderlich.
Durch die Aufstellung des B-Planes wird die geordnete stadtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht
beeintréchtigt; somit sind die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13 a BauGB gegeben.

Siidlich des Anderungsbereiches befindet sich auf dem Flurstiick 59/4 ein Handwerksbetrieb der als
Tischlerei mit Metallbau seit mehreren Jahrzehnten am jetzigen Standort tétig ist. Hinsichtlich der mdgli-
chen Storungen aus diesem Betrieb auf den Anderungsbereich wird auf die Darlegungen im Kapitel 3.
Immissionsschutz hingewiesen.

Der Bebauungsplan enthait die rechtsverbindlichen Festsetzungen, die zur Durchsetzung der stadtebau-
lichen Ordnung innerhalb seines Geltungsbereiches erforderlich sind. Dem Bebauungsplan liegen die
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Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der dazu ergangenen Rechtsvorschriften — Baunut-
zungsverordnung (BauNVQ), Planzeichenverordnung (PlanzVO} — zugrunde.

1.2 Lage im Raum, Geltungshereich

Die Gemeinde Schwilper liegt im Slidwesten der Samtgemeinde Papenteich und des Landkreises Gif-
horn. Der OT Groft Schwiilper liegt im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Schwillper nordwestlich der
Stadt Braunschweig.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird

> im Norden, Osten, Slden und Westen durch die hier veriaufende Grenzen des Flurstiickes 59/7 zu
den benachbarten Grundstiicken begrenzt.

Die genaue Abgrenzung ist aus der Planzeichnung zu ersehen.

1.3 Vorhandene Planungen, Ziele der Raumordnung

Das L.ROP 1994 wurde zum 09.05.2008 durch das LROP 2008 ersetzt. Das RROP 1995 des Zweckver-
bandes Grofdraum Braunschweig ist mit Inkrafttreten des RROP 2008 am 01.07.2008 aufler Kraft getre-
ten.

Die Gemeinde Schwiiiper ist Mitgliedsgemeinde der Samigemeinde Papenteich und besteht aus den
Ortsteilen GroR Schwilper, Lagesbiittel, Rothemiihle und Walle. Der OT Grof} Schwiilper wurde im
RROP 2008 des Zweckverbandes Grofraum Braunschweig als Standort mit grundzentralen Teilfunk-
tionen - Il. 1.1.1 (9) festgelegt. Westlich der Ortslage ist ein Vorranggebiet fiir den Hochwasserschutz
- lli. 2.5.4 (4) vorhanden, das durch ein Vorranggebiet fiir Natur und Landschaft - lil 1.4 (6/8) Oberla-
gert wird. AuBerdem befindet sich an gleicher Stelle ein Vorbehaltsgebiet flir Erholung - Il 2.4 (5) und
die Darstellung Natura 2000 - Hll 1.3 (1). Noch weiter westlich ist ein Vorbehaltsgebiet fiir Landwiri-
schaft - Il 2.1 {6) (aufgrund hohen, natiirlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenti-
als) vorhanden, das gleichzeitig als Vorbehaltsgebiet Abwasserverwertungsfliche - IV 4 (3) fesigelegt
ist. Ostlich der Ortslage und des Plangebietes ist ein Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft - ill 2.1 (6)
(aufgrund hohen, natirlichen, standortgebundenen landwirtschaftichen Ertragspotentials) und Vorbe-
haltsgebiet fiir Landwirtschaft - Il 2.1 (7) (aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft) darge-
stelit. Fiir den Planbereich des B-Planes enthait das RROP keine besonderen Darstellungen, da es sich
dabei um einen bauleitplanerisch gesicherten Bereich handelt. Der Geltungsbereich liegt allerdings inner-
halb des Vorranggebietes fiir die Trinkwassergewinnung -lll 2.5.2 (6) fir das Wasserwerk Grof}
Schwilper.

Der Ortsteil Grofy Schwillper der Gemeinde Schwillper ist gepragt durch landwirtschaftliche Nutzung,
mittelstdndische gewerbliche Betriebe und Handwerksbetriebe. Ein Teil der arbeitenden Bevdlkerung
findet ihren Arbeitsplatz im Volkswagenwerk Wolfsburg. Der Rest ist tiw. nach Braunschweig, Gifhorn und
Meine orientiert. Der Ortsteil Gro Schwiilper der Gemeinde Schwdilper ist Uber die L 321 (nach Westen
zur B 214 und nach Osten zur B 4} und verschiedene Kreisstrallen sehr gut an das regionale Verkehrs-
netz angebunden. Die L 321 und die K 104 sind im RROP als Vorranggebiet Hauptverkehrsstrafie von
regionaler Bedeutung - IV 1.4 (2} festgelegt. Die néchsten Autobahnanschlisse bestehen bei Braun-
schweig-Watenblittel und Braunschweig-Hafen an die A 2.

Nach den landesplanerischen Zielvorgaben miissen in Gebieten und an den Standorten mit der Festle-
gung Vorranggebiete und Vorrangstandorte und in deren Randbereichen alfe raumbedeutsamen Pla-
nungen und MaBnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.

Bei Vorbehaltsgebieten sollen alle raumbedeutsamen Planungen und Manahmen so abgestimmt wer-
den, dass diese Gebiete und ihre Randbereichen in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung mdaglichst
nicht beeintrdchligt werden. Bei Vorbehaltsgebieten kann grundséatziich die kommunale Planung ausge-
ilbt werden, die Bedeutung muss jedoch im Rahmen der sachgerechten Abwégung bericksichtigt wer-
den.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden weder Vorranggebiete noch Vorrangstandorte
und auch keine Vorbehaltsgebiete ber{ihrt und dadurch auch nicht in fhrer Bedeutung und Funktion be-
eintrachtigt. Der Bebauungsplan ist daher an die Ziele der Raumordnung angspasst (§ 1 Abs. 4 BauGB).
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Die Gemeinde Schwiilper hat z.Z. ca. 6.570 Einwohner. Davon entfallen ca. 2.760 Einwohner auf den
Ortsteil Groft Schwllper.

1.4 Planungskonzept und Planungsziele; ausdriickliche Entscheidung dazu, ob der
Plan eine Umweltvertraglichkeitspriifung erfordert

In dem seit dem 28.04.2006 rechtsverbindlichen Bebauungsplan ,Bornheide 111" mit OB mit der 1. Ande-
rung (rechtsverbindlich seit dem 30.05.2008) ist fiir den Bereich des akiuellen B-Planes als Nutzungsart
JAllgemeine Wohngebiete” (WA - § 4 BauNVO) festgesetzt. Diese Regelungen des rechisverbindlichen
B-Planes werden auch fir den aktuellen Plan beibehalten. Die bisher in diesem Bereich vorhandene &6f-
fentliche Verkehrsfiiiche wird aufgehoben. Die Gemeinde nutzt im Ubrigen die Gliederungsmoglichkeiten
nach der BauNVQO und schlieltt einzelne Nutzungen aus, weil sie der Auffassung ist, dass diese ausge-
schlossenen Nutzungen sich storend auf das Gebiet auswirken wiirden,

Nach den Vorgaben des § 13 a BauGB bedarf es keiner Umweltpriifung, wenn die Gemeinde geprift hat,
ob ggf. eine Beeintrdchtigung der Umwelt zu erwarten sein wird. Nach Auffassung der Gemeinde ist
durch die von ihr beabsichtigte Anderung keine Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten zumal durch
die geplante Anderung keine negativen Auswirkungen gegeniiber der bisherigen Festsetzung zu erwar-
ten sind.

Aulerdem ist die Erarbeitung einer Eingriffsregelung fiir diesen Bebauungsplan nicht erforderlich (§ 13 a
Abs. 2 Nr. 4 BauGB).

Es ist Planungsabsicht der Gemeinde, durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eine nachhaltige
stédtebauliche Entwicklung sicherzustellen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Die Gemeinden haben Bauleitpléane auf-
zustellen, sobald und soweit es fir die stddtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (Pla-
nungserfordernis - § 1 Abs. 3 BauGB). Das Planungserfordernis ist nach Auffassung der Gemeinde flr
diesen Bereich der Ortslage von Groft Schwillper gegeben.

2. Begriindung der Festsetzungen in der Planzeichnung

2.1 Art der Nutzung

Die bisher im rechtsverbindlichen Bebauungsplan festgesetzte Nutzungsart ,Allgemeine Wohngebiete*
wird unverandert belbehalten. Darliber hinaus wird die bisher in diesem Bereich festgesetzte 6ffentliche
Verkehrsflache ersatzlos aufgehoben, weil die ,innere Erschiieffung” auf dem Flurstlick 59/7 privatrecht-
lich erfolgen sall,

2.2 MaR der Nutzung

Die im Bebauungsplan vorgesehene Anzahl der Vollgeschosse orientiert sich an den bisher im rechtsver-
bindlichen B-Plan getroffenen Festsetzungen. Diese Festsetzung und die der GRZ von 0,35 wird ent-
sprechend den Vorgaben aus dem rechtsverbindlichen B-Plan fir das WA-Gebiet unverndert Gbernom-
men. Begriindet wird dass damit, dass bei der Aufstellung von Bauleitplanen mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden muss und die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maf
zu begrenzen sind (§ 1 a Abs. 2 BauGB). Um dieses Planungsziel der Gemeinde noch zu unterstreichen,
wird festgesetzt, dafl die nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO allgemein zuldssige Uberschreitung der
im Bebauungsplan festgesetzten zulassigen GRZ um bis zu 50 % durch die hier aufgefiihrten baulichen
Anlagen nicht zuldssig ist. Davon ausgenommen werden nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO die hier ge-
nannten Zufahrten. Begriindet wird dies damit, dal die Gemeinde auch die Vorgaben aus dem Bauge-
setzbuch einhalt und somit dem Minimierungs- und Vermeidungsprinzip nach § 1 a BauGB nachkommt.



2.3 Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die {iberbaubaren Grundstiicksflichen sind im Planentwurf durch Baugrenzen festgesetzt. Damit werden
grobziigig Uiberbaubare Flachen ermdglicht, die eine angemessene Gestaltungsfreiheit auf dem Grund-
stlick sicher stellen. Die Gemeinde ist daher der Auffassung, dass Steliptdtze und Garagen (§ 12 BauN-
VO) und Nebenanlagen {§ 14 BauNVO) auch nur innerhalb der {iberbaubaren Flichen zuldssig sein sol-
len.

2.4 ErschlieBung

Die verkehrliche und sonstige Erschlieung erfolgt (iber die vorhandenen Erschliefungsanlagen .Im
Born® sowie ,lm Brink". Hier sind alle dffentlichen und sonstigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen vor-
handen, um die ordnungsgemale ErschlieBung sicher zu steflen.

2.5 Versorgung, Entsorgung

Die Millentsorgung erfolgt durch den Landkreis Githorn. Die Nutzer der Grundstiicke haben ihre Millbe-
hélter rechtzeitig an den Tagen der Abfuhr im Bereich der dffentlichen Stralte, wo die Schwerlastfahrzeu-
ge der Millabfuhr ungehindert an- und abfahren kdnnen, bereitzustellen und nach erfolgter Entleerung
wieder auf ihr Grundstiick zurtickzuholen.

Fir die Ver- und Entsorgung des Gebistes ist die Einbindung in die vorhandenen d&ffentlichen Versor-
gungseinrichiungen flr Trinkwasser, slekirische Energie, Erdgas und Telekommunikation vorgesehen
und auch mdoglich. Alle dafiir notwendigen LeitungsfUhrungen sind unterirdisch vorzunehmen.

Die hauslichen Abwasser werden Uber die Trennkanalisation des Wasserverbandes Gifhorn der zentralen
Kldranlage des Abwasserverbandes Braunschweig zugeflhrt, dort gereinigt und anschliefend zur Ver-
regnung gebracht.

Das auf den Baugrundstiicken und im offentlichen Bereich anfallende Niederschlagswasser wird in die im
Baugebiet neu zu erstellende Regenkanalisation des Wasserverbandes Gifhorn eingeleitet und dem be-
reits bestehenden Regenriickhaltebecken nérdiich des ,Bornheideweges” zugefiihrt. Es besteht insofern
Anschluss- und Benutzungszwang. Es besteht jedoch die Moglichkeit, das Niederschlagswasser auf den
Grundstlicken zu sammeln und fiir Gartenzwecke zu verwenden bzw. auf den Grundsticken zur Versi-
ckerung zu bringen. Dabei sind die Empfehlungen aus den ATV-Arbeitsblattern zu beachten. Daftr ist
eine Aushahmegenehmigung vom Anschiull- und Benutzungszwang bei der Samtgemeinde Papenieich
zu beantragen.

2.6 Griinordnung

Nach den Vorgaben des § 13 a BauGB ist die Erarbeitung der Eingriffsregelungen auf der Grundlage des
Naturschutzrechtes nicht erforderlich. Vielmehr gelten in den Fillen des § 13 a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1
BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des
§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zul8ssig.

Bei Aufsteliung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ,Bornheide 11I* mit OB war beziiglich der Fau-
na im Plangebief folgende Aussage getroffen werden:

Fauna

Auf den stillgelegten Flachen konnten Libeflen und Heuschrecken als hdufige Begleitart ruderaler Biotope
und nahe gelegener Wasserflachen beobachtet werden. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hérde wurde die Flachenhilanzierung und Gegeniiberstellung Eingriff - Ausgleich in Anlehnung an
BREUER durchgefiihrt

Aulierdem war auch auf die Arten und Lebensgemeinschaften ausfiihriich eingegangen worden. Die Ge-
meinde dndert innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes einen kleinen Teilbereich indem die
hier bisher vorhandene &ffentliche Verkehrsfiiche aufgehoben wird. Durch den aktuellen Plan werden
keine Fldchen beriihrt auf denen MalRnahmen im Sinne des § 9 Abs. Nr. 20 BauGB festgesetzt sind. Es
erfolgt auch insofern keine Widmung solcher Flachen fir eine bauliche Nutzung.
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Nach den Vorgaben des § 13 a BauGB bedarf es keiner Umweltpriifung, wenn die Gemeinde gepruit hat,
ob ggf. eine Beeintréchtigung der Umwelt zu erwarten sein wird. Dies ist bei Aufstellung des rechtsver-
hindlichen B-Planes ausfihrlich durch die Umweltprifung und den Umweltbericht erfolgt.

2.7 Weitere Festsetzungen und Kennzeichnungen nach dem BauGB

Fiir den Anderungsbereich bestehen nach Kenntnis der Gemeinde keine Hinweise, die entsprechende
Festsetzungen bzw. Kennzeichnungen auf der Grundiage des BauGB erforderlich machen.

2.8 Nachrichtliche Ubernahmen

Das Erfordernis fiir die nachrichtliche Ubernahmen sind zurzeit nicht erkennbar.

3. Immissionsschutz

Der Bebauungsplan ,Bornheide III* mit OB innerhalb dessen Geltungsbereiches die aktuelle Anderung
durchgefiihrt wird, grenzt im Stiden an die K 104 (Braunschweiger Strale). Durch den Verkehr auf der K
104 sind daher Larmimmissionen zu erwarten,

Auf dem Flurstiick 59/4 befindet sich ein Gewerbebetrieh, der als Tischlerei mit Metallbau seit mehreren
Jahrzehnten am jetzigen Standort tatig ist.

Um die Auswirkungen des StraRenverkehrs auf der Kreisstralbe und des vorhandenen Gewerbebetriebes
zu untersuchen, hatte die Gemeinde eine schalltechnische Untersuchung beim TUV Nord in Auftrag ge-
geben.

Das Ergebnis des Gutachtens wurde in Form von Festsetzungen in den Bebauungsplan ,Bornheide 11"
mit OB (rechtsverbindlich seit dem 28.04.2006) und dem Bebauungsplan ,Bornheide {lI* mit OB, 1. Ande-
rung (rechtsverbindlich seit dem 30.05.2008) {ibernommen und in der Begrlndung entsprechend darge-
legt.

Firr die 2. Anderung ergeben sich keine erforderfichen MaRnahmen, die aus dem Gutachten zur 1. Ande-
rung des Bebauungsplanes als Festsetzungen getroffen werden miissen. Lediglich aus dem Verkehrs-
ldrm ergibt sich das Erfordernis, die Isophonlinie aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan ,Bornheide
i* mit OB in geringem Umfang zeichnerisch darzustellen. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass fur
den aktuellen Bebauungsplan méglicherweise mit gelegentlichem Larm aus dem Handwerksbetrieb ge-
rechnet werden muss, der aber nicht (ber das zul3ssige Mal hinausgeht und insofern zu tolerieren ist.

4. Brandschutz

Seitens des Brandschutzes sind folgende Hinweise zu beachten (§ 51NBauQ in Verbindung mit § 20
NBauQ):

1. Die Zufahrten und Aufsteliflichen fir Feusrwebr - und Retfungsfahrzeuge sind entsprechend §§ 2
und 3 DVNBauO sowie § 5 der NBauQ auszubauen und durch hinweisende Beschilderungen kennt-
lich anzuzeigen. Der ordnungsgeméfe Einsatz von Feuerldsch- und Einsatzgerate ist zu allen
Grundstiicken durch entsprechende 6ffentliche Verkehrsflachen zu gewdhren. Die Zu- und Abfahrt
mit Kraftfahrzeugen muss ungehindert erfolgen kénnen. Es sind entsprechende Aufstell- und Bewe-
gungsflachen fiir die Einsatzkréfte vorzusehen. Die Aufstelifiichen sind mindestens 6,00 m breit an-
zulegen. § 3 DVNBauQ.

2. Zur Sicherstellung der unabhangigen Loschwasserversorgung sind in einem Abstand von max.
300,00 m von jedem Bauobjekt Bohrbrunnen gem. der DIN 14220 mit einer Wasserlieferung von
mindestens 800 Itr./ min. zu erstellen. Sollten aus geologischer Sicht Bohrbrunnen nicht ersteflt wer-
den kénnen, sind ersatzweise Loschwasserteiche gem. der DIN 14210 oder Loéschwasserbehélter
gem. der DIN 14230 zu erstellen.

Folgende Entfernungen sind von der Abnahmestelle bis zu jedem Objekt einzuhalten

Feuerwehr mit Grundausstattung (8 B- Léngen ) =100,00 m - 140,00 m
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Feuerwehren mit LF (ab 14 B-Langen) = 260,00 m - 270,00 m

Vor Herstellung der brandschutztechnischen ErschlieBungseinrichtungen ist der Wasserverband Gifhorn,
der Gemeindebrandmeister sowie der Brandschutzpriifer des Landkreises Gifhorn zu héren bzw. das
Einvernehmen mit ihnen herzustellen.

5. Altlasten

Der Gemeinde sind keine Altlasten aufgrund der bisherigen Nutzung im Plangebiet bekannt. Aulterdem
ist der Gemeinde nicht bekannt, dass in der Nahe des Plangebietes Altlasten vorhanden sind, die sich
negativ auf die Nutzung dieses Baugebietes auswirken kénnen.

6. Kreisarchiologie

Nach dem Wissen der Gemeinde sind in dem geplanten Bereich keine Bodendenkmale bekannt.

Es ist aber nicht auszuschliellen, dass bei Bodeneingriffen archéologische Denkmale auftreten, die dann
unverziglich der Kreisarchaologie oder dem ehrenamtlich Beauftragten fir archiologische Denkmaipfle-
ge gemeldet werden missen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Zuwiderhandlungen kénnen nach § 35 NDSchG als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einer Geldbu-

ke von his zu 250 000,00 € belegt werden.

7. OPNV

Eine Anpassung bzw. Anderung der vorhandenen Einrichtungen des OPNV wird durch diesen
Bebauungsplan nicht erforderlich.

8. Ortliche Bauvorschrift (OB)

Die Regelungen der Ortlichen Bauvorschrift {OB) des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ,Bornheide
" mit OB gelten auch fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Bornheide IlI" mit OB, 2. Ande-
rung.

Teil B Stadtebauliche Werte

1. Flichenbilanz
abs.(ha) rel.{%)
Gesamfflache ca. 0,7176 100,00
davon:
- WA-Gebiet a. 0,7176 100,00
2. Anzahl der Wohneinheiten (WE)

Die moglich Anzaht der WE im WA-Gebiet werden mit ca. 10 angenommen,

3. Anzahl der Einwohner (EW)

Anzahl der max. Wohneinheiten x 3,0 Einwohner/WE =
10 WE x 2,5 EW/WE = 25 EW,




4, Besiedelungsdichte (EW/ha)

Anzahl der Einwohner (EW) / Nettobaufiiche (nur MI- und WA-Gebiet)
25 EW : 0,7176 ha = ca. 35 EW/ha.

Teil C Plandurchfiihrung

1. Bodenordnende MafRnahmen

Wenn aufgrund privater Verhandlungen keine befriedigenden Ergebnisse zur Verwirklichung des Bebau-
ungsplanes erzielt werden kénnen, stelit der Bebauungsplan die Grundlage flr die notwendigen boden-
ordnenden Malnahmen im Sinne des Baugesetzbuches dar.

Teil D Kosten und Finanzierung

Der Gemeinde entstehen bei der Realisierung des vorifegenden Bebauungsplanes keine Kosten. Daher ist die Ein-
planung von Haushalismitteln hierfir nicht erforderlich.

Teil E Zusammenfassende Abwagung

1. Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behérden und sonstigen Triger 6f-
fentlicher Belange
(§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 entsprechend § 4a Abs. 2 BauGB)

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der Begriindung in der Zeit vom 27.07.2009 bis einschlieB-
lich 27.08.2009 gem. § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund der Bekanntmachung vom 16.07.2009 6ffentlich aus-
gelegen. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 entsprechend § 4a Abs. 2 BauGB durchgefiihrt. Die Trager &ffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom 22.07.2009 unterrichtet.

Die wahrend der Auslegungsfrist eingegangenen Stellungnahmen werden nachfolgend wiedergegeben.

Soweit Anregungen vorgebracht wurden, ist das Prifungsergebnis mit der Entscheidung der Gemeinde
zu den vorgebrachten Anregungen im Folgenden mit dem Abstimmungsergebnis dargelegt:

I. TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Gemeinde Vordotf - vom 29.07.2009
Die Gemeinde Vordorf erhebt zu 0.g. Plan keine Bedenken.

Gemeinde Adenbiittel - vom 30.07.2009
Aus Sicht der Gemeinde Adenbiittel gibt es keine Hinweise oder Bedenken.

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH — vom 05.08.2002
Gegen die o.a. Bebauungsplan haben wir keine Einwande.

Fir eine wirtschafiliche unterirdische Versorgung des o.a. Baugebietes durch die Deuische Telekom AG,
T-Com sind alle Vorteile einer koordinierten Erschiieung auszunutzen. Wir bitten daher folgendes zu
beachten,

dass fiir den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im ErschlieRungsgebiet eine ungehinder-
te, unendgeldliche und kostenfreie Nutzung der kiinftigen Strallen und Wege mdglich ist,

dass auf Privatwegen (Eigentiimerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Deutschen Tele-
kom AG als zu belastende Fliche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB einge-
raumt wird,

dass zur Herstellung der Hauszuflihrungen der ErschlieBungstrager verpflichtet wird, vom jeweils
dinglich Berechtigten (Grundstiickseigentimer) die Grundstlickseigentimererkldrung einzufordern
und der Deutschen Telekom AG auszuhéndigen,
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dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszconen vorge-
nommen wird und eine Koordinierung der TisfbaumaRnahmen flir Straflenbau und Leitungsbau
durch den ErschlieBungstrager erfolgt, d.h. flir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinietrung mit dem Straflenbau und den Baumalnahmen der anderen Leitungs-
trager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmalnahmen im Bebauungsplan-
gebiet der Deutschen Telekom AG, T-Com, Technische Infrastruktur Niederlassung Nordwest,
Ressort PTI 23, Friedrich-Seete-Str. 7, 38122 Braunschweig so frih wie mdoglich, rechtzeitig vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Anbei der gegenwartige TK- Verlauf im betrachtetem Bereich.




3]4(84-96)
2221

2262
24..240

ATiR-Ne: | Keln akliver Aufiag

it {OKdeAbig)

AL L T
ONB- | Wonteburg
, L Bamekang JY
PP <) Uss  1531A Sicht Lageplan
‘Thame | A KroatiRat Maistab | 111400
Dawsm | 05.00.2008 Biatt 1

Anmerkung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Es bedarf keines Beschlusses.
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Abwasserverband Braunschweiq — vom 06.08.2009 B .
Gegen die Bauleitplanung der Gemeinde Schwiilper, Bebauungsplan ,Bornheide Il mit OB, 2. Ande-
rung, bestehen aus der Sicht des Abwasserverbandes Braunschweig grundsétzlich keine Bedenken.

Handwerkskammer Braunschweig-Liineburg-Stade — vom 07.08.2009

Zur 0.9. Bauleitplanung weisen wir auf den in der Handwerksrolle eingetragenen Befrieb von Georg Glin-
ther in der Braunschweiger Strafle 65-67 in 38179 Schwiilper hin. Der Betrieb ist dem Tischler- und Me-
tallbauhandwerk zugeordnet.

Der Betriebsstandort liegt unmittelbar an der slidlichen Grenze zum Geltungsbereich des vorliegenden
Planentwurfs. Dem Planungstréger ist durch ausfiihrliche Untersuchungen mit beachtenswerten Ergeb-
nissen zur Bauleitplanung des Bebauungsplans ,Bornheide III" und der 1. Anderung des selbigen Plans
bekannt, dass sich der Handwerksbetrieb von Gearg Glinther am genannten Standort befindet.

Fiir eine Bauleitplanung sind samtiliche, fir die Abwagung und geplante Nutzungen relevante Belange
heranzuziehen (vgl. § 2 Abs. 3 BauGB). Hierzu sollte die Begriindung zur 2. Anderung des Bebauungs-
plans den Handwerksbetrieb samt Standort zumindest kurz beschreiben. Auch wenn das mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans ,Bornheide 1lI“ verbundene Schallgutachten des TUV NORD vom 26. Septem-
ber 2005 fiir den Geltungsbereich der 2. Anderung keine Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN
18005-1 fiir ein nach § 4 BauNVO ausgewissenes Allgemeines Wohngebiet (WA) erwarten ldsst, kénnten
vereinzelt Storungen des Handwerksbetrisbes auf den Geitungsbereich einwirken. Diese immissions-
schutzrechtlich irrelevanten Stérungen sind nach dem Riicksichtnahmegebot hinzunehmen.

Ein Hinweis auf das Schallgutachten, den benachbarten Handwerksbetrieb und die zu erwartende Immis-
sionssituation hinsichtlich des Gewerbeldrms ist aus unserer Sicht der Begriindung zur 2. Anderung in
den Kapiteln 1.1 bis 1.3 und einem Kapitel zum Immissionsschutz hinzuzufitgen. Schlielich wurde auch
eine Isophone zum Verkehrslarm Gbernommen. Hierzu ist anzumerken, dass ein Abschnitt zum Immissi-
onsschutz in der Begrindung des Planentwurfs ganzlich fehlt. Ferner erlauben wir uns, auf die mogli-
cherweise mehrmalige Wiederholung des 3. Absatzes in Kap. 1.3 aufmerksam zu machen.

Bitte informieren Sie uns {ber den Planungsstand und teilen Sie uns das Abwé&gungsergebnis mit. Zur
Abstimmung maglicher L.dsungswege stehen wir gerne zur Verfligung.

Anmerkung:
Die Anregungen der Handwerkskammer werden insofern berlicksichtigt, dass ein Hinweis auf den vor-

handenen Handwerksbetrieb und dem zu erwartenden méglichen Gewerbeldrm an entsprechender Stelle
in die Begriindung aufgenommen wird. Die wiederholten Absatze werden gestrichen.

Dariiber hinaus wird ein zusatzliches Kapitel zum Immissionsschutz in die Begriindung aufgenommen.
Es bedarf keines Beschlusses.

LSW Netz GmbH — vom 12.08.2009
Gegen die Anderung des o.g. Bebauungsplanes bestehen aus Sicht unserer Gesellschaft und aus Sicht
der GLG (Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH) keine Bedenken.

Landkreis Gifhorn — vom 21.08.2009
Zu 0.g. Planverfahren erhalten Sie folgende Stellungnahmen:

Ortsplanung
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen keine grundsatzlichen Bedenken, Es ist darauf zu achten, dass
im weiteran Verfahren die Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB eingehalten werden.

Anmerkung:
Es bedarf keines Beschlusses.

Untere Wasserbehdrde
Keine Anregungen oder besonderen Hinweise.

Untere Naturschufz- und Waldbehorde
Keine Anregungen oder besonderen Hinweise.
Untere Abfallbehérde
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Bedenken werden nicht erhoben, wenn hinsichtlich der Durchfiihrung der Millabfuhr die Hinweise des
Begriindungstextes dieses Bebauungsplanes (s. Kap. 2.5; Abs.1) eingehalten werden.

Untere Boden- und Immissionsschutzbehorde
Gegen die beabsichtigte Planung gibt es aus Sicht des Boden- und Immissionsschutzes keine Bedenken.

il. PRIVATE

Biirger 1 - vom 26.08.2009

In der Planzeichnung fillt mir ein Teilbereich auf, der nicht ganz logisch zu sein dirfte (siehe rote und
blaue Pfeile in der als Anlage nachfolgenden Skizze).

Der zu dndernde Bebauungsplan enthait relativ wenig Baugrenzen, so dass die Uberbaubaren Fldchen
nahezu vollsténdig ausgeschopft werden kdnnen, soweit dem nicht Festsetzungen (ber das Nutzungs-
maf, Uber die Bauweise und die Abstandsvorschriften entsprechend den gezogenen Grundstlcksgren-
zen entgegenstehen.

In diese System muss sich die Anderung selbstverstandlich einfligen. Das tut sie leider nicht vollkommen.
Die Festsetzung der Baugrenze zwischen dem nérdlichen roten Pfeil und dem siidlichen roten Pfeil sollte
als ,systemwidrig” entfallen. Der nachrichtlich in die Planzeichnung eingefiigte Fortsatz nach Siden
{blauer Pfeil) ist ebenfalls Gberflissig. Diese Bestandteile der Planzeichnung soliten bis zum Satzungsbe-
schluss tunlichst entfernt werden.

Anlage

Anmerkung:
Die Anregung bezlglich der Entfernung der nach Auffassung der RA ,systemwidrigen® und Gberfliissigen
Baugrenzen aus der Planzeichnung wird nachgekommen.

Es bedarf hierzu keines besonderen Beschlusses.
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Teil F Verfahrensvermerk
Die Begrindung hat mit dem dazugehdrigen Bebauungsplan gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
27.07.2009 bis einschlieBlich 27.08.2009 6&ffentlich ausgelegen. Sie wurde unter Behand-

lung/Berlcksichtigung der zum Bauleitplanverfahren eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung am
09.09.2009 durch den Rat der Gemeinde Schwiilper beschlossen.

Schwillper, den 28.09.2009

gez.: Lestin (L.S.)
Siegel.

Blrgermeister

Es wird hiermit festgestellt und beglaubigt, dass die Abschrift der Begriindung mit der
Urschrift (thereinstimmt. ,

L T
Schwiilper, den -5 ¢ 7« UG,

(ég fif,‘f"r EICE Py )

Blirgermeister
b LERTRE Tk (G




	Bornheide III mit ÖB 2. Änd_Plan_TF
	Bornheide III mit ÖB 2. Änd_PLZ_TF-ÖBV
	Bornheide III 2. Änderung_Begründung

